
 

 

 

Bedingungen für Reparatur-, Montage- und Kundendienstleistungen 

I. Allgemeines 

1. Diese Bedingungen gelten für Montagen, Reparaturen und Kundendienstarbeiten an Industriemaschinen und deren 
Teile. Ergänzend gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

2. Vertragsänderungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den 
Auftragnehmer. Das gleiche gilt für entgegenstehende Bedingungen des Auftraggebers, auch wenn sie nicht 
ausdrücklich zurückgewiesen worden sind. 

3. Mit der Übertragung des Reparaturauftrages gilt gleichzeitig die Erlaubnis zu Unteraufträgen und Probeeinsätzen als 
erteilt. 

 
II. Nicht durchführbare Reparatur / Montage 
 

1. Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen sowie der weitere entstandene und zu belegende 
Aufwand (Fehlersuchzeit gleich Arbeitszeit) werden dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn die Reparatur aus vom 
Auftragnehmer nicht zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden kann, insbesondere weil 
- der beanstandete Fehler bei der Inspektion nicht aufgetreten ist, 
- die Ersatzteile nicht zu beschaffen sind, 
- der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt hat, 
- der Vertrag während der Durchführung gekündigt worden ist. 

2. Der Reparaturgegenstand braucht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gegen Erstattung der Kosten wieder 
in den Ursprungszustand zurückversetzt werden, es sei denn, dass die vorgenommenen Arbeiten nicht erforderlich 
waren. 

3. Bei nicht durchführbarer Reparatur haftet der Auftragnehmer nicht für Schäden am Reparaturgegenstand, die 
Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und für Schäden, die nicht am Reparaturgegenstand selbst entstanden sind, 
gleichgültig auf welchen Rechtsgrund sich der Kunde beruft. 
Der Auftragnehmer haftet dagegen bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter, 
sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  
 

III. Kostenangaben, Kostenvoranschlag 
 
1.  Wird vor der Ausführung der Reparatur ein Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preisansätzen gewünscht, so ist dies 

vom Kunden ausdrücklich zu verlangen. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist – soweit nicht anders vereinbart -  nur 
verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wird. 

2. Die zur Abgabe des Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen werden dem Kunden nicht berechnet, soweit sie bei 
der Durchführung der Montage oder Reparatur verwertet werden können 

 
IV. Preis und Zahlung 
 
1. Die Zahlungen sind spätestens am auf der Rechnung vermerkten Zahlungsziel fällig, soweit in der Auftragsbestä-

tigung des Auftragnehmers nichts anderes bestimmt ist. Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug von Skonto zu leisten. 
2. Eine etwaige Beanstandung der Rechnung seitens des Auftraggebers muß schriftlich und binnen 14 Tagen nach 

Rechnungsdatum erfolgen. 
3.  Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Gleiches gilt 

hinsichtlich eines Zurückbehaltungsrechts. 
4. Die Mehrwertsteuer wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu Lasten des Auftraggebers berechnet. 
 
V.  Mitwirkung und technische Hilfeleistung des Auftraggebers 
 
1. Der Auftraggeber hat das Reparaturpersonal bei der Durchführung der Reparatur auf seine Kosten zu unterstützen. 
2. Dem Auftraggeber obliegt der Schutz von Personen und Sachen am Ort der Reparatur. Ferner hat er die Pflicht, für 

angemessene Arbeitsbedingungen und die Sicherheit am Ort der Reparatur zu sorgen. Der Reparaturleiter ist über 
die zu beachtenden Sicherheitsvorschriften - soweit wie erforderlich - zu unterrichten. Verstöße gegen die 
Sicherheitsvorschriften durch das Reparaturpersonal sind dem Auftragnehmer mitzuteilen. 

3. Der Auftraggeber ist auf seine Kosten zur technischen Hilfeleistung verpflichtet, insbesondere zu: 
a. Bereitstellung der notwendigen, geeigneten Hilfskräfte in der für die Reparatur ausreichenden Zahl und für die 

erforderliche Zeit; die Hilfskräfte haben den Weisungen der mit der Leitung der Reparaturen vom Auftragnehmer 
betrauten Personen Folge zu leisten. Für die bereitgestellten Hilfskräfte übernimmt der Auftragnehmer keine 
Haftung.  

b. Bereitstellung von der für die Reparatur erforderlichen Energie (Heizung, Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser) 
einschließlich der erforderlichen Anschlüsse. 

c. Bereitstellung geeigneter, diebessicherer, verschließbarer Räume für die Aufbewahrung der Werkzeuge des 
Reparaturpersonals sowie heizbare Aufenthaltsräume. 

d. Bereitstellung der Materialien und Vornahme aller sonstigen Handlungen, die zur Einregulierung des Reparatur-
gegenstandes und zur Durchführung der Erprobung notwendig sind. 

 
 



 

 

 
 
4. Die technische Hilfeleistung des Auftraggebers muss gewährleisten, dass nach Eintreffen des Reparaturpersonals 

unverzüglich mit der Reparatur begonnen werden kann. Eintretende Verzögerungen, die vom Auftraggeber zu 
vertreten sind, gehen zu seinen Lasten. 

5. Kommt der Auftraggeber seinen Pflichten nicht nach, so ist der Auftragnehmer berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, an 
seiner Stelle und auf seine Kosten die Handlungen vorzunehmen. Im übrigen bleiben die gesetzlichen Rechte und 
Ansprüche des Auftragnehmers unberührt. 

 
VI. Reparaturfrist 
 
1. Die Angaben über die Reparaturfristen beruhen auf Schätzungen und sind daher nicht verbindlich. 
2. Setzt der Auftraggeber dem im Verzug befindlichen Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist mit der 

ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Reparaturarbeit ablehne, und wird die 
Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Weitere Ansprüche bestehen - unbeschadet 
Punkt XI.  - nicht. 

 
VII. Abnahme, Übernahme 
 
1. Der Auftraggeber ist zur Abnahme der Reparaturarbeit verpflichtet, sobald ihm deren Beendigung angezeigt worden 

ist und eine etwa vertraglich vorgesehene Erprobung des Reparaturgegenstandes stattgefunden hat. Erweist sich die 
Reparatur als nicht vertragsgemäß, so ist der Auftragnehmer zur Beseitigung des Mangels verpflichtet. Dies gilt nicht, 
wenn der Mangel für die Interessen des Auftraggebers nur unerheblich ist und die Nutzung nicht beeinträchtigt. Liegt 
ein nur unwesentlicher Mangel vor, so kann der Auftraggeber die Abnahme nicht verweigern. Beruht der Mangel auf 
einem Umstand, der dem Auftraggeber zuzurechnen ist, erfolgt die Beseitigung auf seine Kosten; der Auftraggeber ist 
im Übrigen zur Abnahme verpflichtet. 

2. Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Auftragnehmers, so gilt die Abnahme nach Ablauf zweier 
Wochen seit Anzeige der Beendigung der Reparatur als erfolgt. 

3. Mit der Abnahme entfällt die Haftung des Auftragnehmers für erkennbare Mängel, soweit sich der Kunde nicht die 
Geltendmachung eines bestimmten Mangels vorbehalten hat. 

4. Bei Verzug des Auftraggebers mit der Übernahme ist der Auftragnehmer berechtigt, dem Auftraggeber Lagerkosten 
zu berechnen bzw. den Vertragsgegenstand in diesem Fall auch an einem dritten Ort zu lagern. 

 
VIII. Transport und Versicherung bei Reparatur im Werk des Auftragnehmers 
 
1. Wird vereinbarungsgemäß der Transport vom Auftragnehmer übernommen, geschieht dies auf Rechnung und Gefahr 

des Auftraggebers, auch wenn der Transport mit Fahrzeugen des Auftragnehmers erfolgt. 
2. Der Auftraggeber trägt die Transportgefahr. Der Hin- und Rücktransport des Reparaturgegenstandes ist grundsätzlich 

Sache des Auftraggebers, der auch die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung auf dem Transport trägt. 
3. Während der Reparaturzeit im Werk des Auftragnehmers besteht kein Versicherungsschutz. Der Auftraggeber hat für 

die Aufrechterhaltung des bestehenden Versicherungsschutzes für die zur Instandsetzung übergebenen Auftrags-
gegenstände z.B. hinsichtlich Feuer, Diebstahl, Maschinenbruch, Transport- und Lagerschäden zu sorgen. Nur auf 
ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Auftraggebers kann Versicherungsschutz für diese Gefahren besorgt 
werden. 

  
IX. Eigentumsvorbehalt, erweitertes Pfandrecht 
 
1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an allen verwendeten Zubehör- und Ersatzteilen und eingebauten 

Aggregaten bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Reparaturauftrag vor. 
2. Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderungen aus dem Reparaturvertrag ein Pfandrecht an dem aufgrund des 

Vertrages in seinen Besitz gelangten Reparaturgegenstand des  Auftraggebers zu. Das Pfandrecht kann auch wegen 
Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht 
werden, soweit sie mit dem Reparaturgegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 
X. 10 Altteile 
 

Die Entsorgung von Altteilen und sonstigen nicht mehr benutzbaren Sachen obliegt dem Auftraggeber, es sei denn, 
der Auftragnehmer beansprucht diese. Soweit gesetzliche Vorschriften erlassen werden, die etwas anderes 
bestimmen, verpflichtet sich der Auftraggeber mit dem Auftragnehmer eine angemessene Vereinbarung hinsichtlich 
der Verwertung zu treffen. Dabei soll davon ausgegangen werden, dass sich die Vertragspartner zur Erfüllung der 
Verwertungspflicht Dritter bedienen. 

 
XI. Mängelgewährleistung, Verjährung 
 
1. Nach Abnahme der Reparatur leistet der Auftragnehmer für nicht erkannte Mängel der Reparatur Gewähr, wenn der 

Mangel innerhalb von 12 Monaten seit Abnahme gemeldet wird. Der Auftraggeber hat einen festgestellten Mangel 
unverzüglich schriftlich dem Auftragnehmer anzuzeigen. Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung 
ausgeschlossen. 

2. Nimmt der Auftraggeber den Reparaturgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, stehen ihm die nachfolgenden 
Gewährleistungsansprüche nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält.  

 
 



 

 

 
 
 
 
3. Verletzt der Auftraggeber die ihm gemäß Absatz 1 obliegenden Anzeigepflichten, erlischt die Gewährleistungspflicht. 

Werden die vom Mangel betroffenen Teile des Auftraggegenstandes in eigener Regie des Auftraggebers verändert 
oder instand gesetzt, entsteht für daraus resultierende Mängel keine Gewährleistungspflicht. 

4.  Kann der Auftragnehmer den Mangel nicht beseitigen oder wird nach wiederholter Nachbesserung ein weiterer 
Nachbesserungsversuch für den Auftraggeber unzumutbar, so kann der Auftraggeber anstelle der Nachbesserung 
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages oder bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
Schadenersatz verlangen. 

5. Mängelansprüche des Auftraggebers nach § 634 Nr. 1, 2 und 4 BGB verjähren in 12 Monaten. 
 
XII. Haftung des Auftragnehmers, Haftungsausschluss 
 
1. Werden Teile des Reparaturgegenstandes durch Verschulden des Auftragnehmers beschädigt, so hat der 

Auftragnehmer diese nach seiner Wahl auf seine Kosten zu reparieren oder neu zu liefern. Die Ersatzpflicht 
beschränkt sich der Höhe nach auf den vertraglichen Reparaturpreis, es sei denn, es liegt beim Auftragnehmer 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor. 

2.  Schadensersatzansprüche jeglicher Art – im Rahmen oder außerhalb der Mängelhaftung, aus Verschulden oder 
Unmöglichkeit, falscher Beratung, aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen Verletzung sonstiger 
Vertragspflichten, aus unerlaubter Handlung oder aus sonstigem Rechtsgrund, insbesondere auch bei Schäden, die 
nicht am Liefergegenstand selbst entstehen – sind ausgeschlossen. 

 Eine Haftung gilt nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, 
Gesundheit, bei Mängeln, die der Auftragnehmer arglistig verschwiegen hat, bei Übernahme einer 
Beschaffenheitsgarantie oder bei Mängeln der Reparaturleistung, soweit nach dem Produkthaftungsgesetz für 
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen oder Personenschäden gehaftet wird. 

 Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragnehmer ebenfalls; in diesem Falle ist die 
Haftung jedoch außer bei grobem Verschulden auf den vertragstypischen, vernünftigerweise voraussehbaren 
Schaden begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf. 

3. Der Auftragnehmer haftet auch nicht für die Folgeschäden aus einer Reparatur, die dadurch entstehen, dass durch 
den Einbau von Ersatzteilen neue Risiken an anderen Aggregatsteilen (insbesondere Lagerschäden) geschaffen 
werden, wenn er den Auftraggeber bei Auftragserteilung auf diese Risiken hingewiesen hat und der Auftrag 
gleichwohl erteilt worden ist. 

 
XII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber gilt ausschließlich das für 

die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

2. Erfüllungsort für Zahlungen und Gerichtsstand ist das für den Sitz des Auftragnehmers zuständige Gericht. Der 
Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers Klage zu erheben: 

 
 
 
Stand Oktober 2007 

 


